Brief-Beispiel an das BMG oder Politiker im Gesundheitsausschuss zum Variieren für die bvvp-Mitglieder: 
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin betroffen, weil ich der Ansicht bin, dass die Absicht, die bei der vom Gesetzgeber in Auftrag gegebene Reform der Psychotherapie-Richtlinie verfolgt wurde, nicht erfüllt worden ist.

Ich muss feststellen, dass ich jetzt statt weniger Bürokratie mehr Bürokratie habe. Die Kurzzeittherapie wurde verkürzt und unsinnigerweise zweigeteilt mit zweimaligen Antragspflichten und eine tatsächliche Rezidivprophylaxe verhindert, indem man sie in den Behandlungskontingenten untergehen ließ. 

Außerdem stellen die Beschlüsse des Erweiterten Bewertungsausschusses zur Vergütung der neuen Leistungen eine zusätzliche Enttäuschung dar. 

Vorhalten von Sprechstunden mit hohem Absage-Risiko, zusätzlichem Aufwand allein schon durch sich erhöhende Fallzahlen und durch die Weitervermittlungen und hohen Anforderungen an Dokumentation und Organisation. Außerdem eine Akutbehandlung, die man möglichst noch einschieben soll wegen des akuten Behandlungsbedarfs – das alles soll ich jetzt zu einer noch geringeren Vergütung erbringen als für die ohnehin nicht angemessen vergütete genehmigungspflichtige Richtlinienpsychotherapie gewährt wird. 

Ich möchte Sie dringend bitten, hier einzuschreiten und dafür zu sorgen, dass der gute Reformansatz des Gesetzes nicht durch diese kontraproduktiven Beschlüsse zunichte gemacht wird. 

Brief-Beispiel an den Gesundheitspolitiker vor Ort zum Variieren für die bvvp-Mitglieder:

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte Sie darüber in Kenntnis setzen, wie sehr die vom Gesetzgeber in Auftrag gegebene Psychotherapiereform durch aktuelle Beschlüsse der Selbstverwaltung beschnitten wurde und vielleicht sogar zum Scheitern gebracht wird. 

Statt der im Gesetz vorgesehenen Entlastungen ist im Ergebnis nicht weniger, sondern mehr Bürokratie entstanden. Die Kurzzeittherapie wurde verkürzt und unsinnigerweise zweigeteilt mit zweimaligen Antragspflichten der ohnehin seelisch sehr belasteten Patienten, eine tatsächliche Rezidivprophylaxe wurde verhindert, indem man sie in den Behandlungskontingenten untergehen ließ. 

Außerdem stellen die Beschlüsse des Erweiterten Bewertungsausschusses zur Vergütung der neuen Leistungen eine zusätzliche Enttäuschung dar. 

Vorhalten von Sprechstunden mit zusätzlichem Absage-Risiko, zusätzlichem Aufwand allein schon durch sich erhöhende Fallzahlen und durch die Weitervermittlungen und eine Akuttherapie, die man möglichst noch einschieben soll wegen des akuten Behandlungsbedarfs – das alles soll ich jetzt zu einer noch geringeren Vergütung erbringen als für die ohnehin nicht angemessen vergütete Richtlinienpsychotherapie gewährt wird.

Ich möchte Sie daher bitten, sich dafür einzusetzen, dass der gute Reformansatz des Gesetzes nicht durch diese kontraproduktiven Beschlüsse ins Leere läuft oder im Endeffekt mehr Schaden als Nutzen zustande kommt.  

